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Flugs innerhalb einer Woche wurde aus einer 
Wiese in den Benzenwiesen ein Dirtpark. Zur Er-
öffnung am Donnerstag, 7. Oktober wurde die 
„dreckige Bahn“ im Beisein von Bürgerinnen und 
Bürgern, Gemeinderäten und Verwaltung in Be-
schlag genommen. Auch Rektor Ralf Meiser ließ 
es sich nicht nehmen, die Sprungmöglichkeiten 
der neuen Attraktion zu testen. 
Der Starthügel könnte etwas höher sein und die 
Hügel auf den zwei parallel verlaufenden Bahnen 
etwas weiter auseinander liegen, urteilten die 
jungen Testfahrer auf Rückfrage von Bürger-
meister Ensle. Das Urteil der „ausbaufähigen“ 
Bahn nahmen die Verantwortlichen, Ortsbau-
meister Georg Nusser und Bauhofleiter Enrico Bux 
auf, und fachsimpelten über Anpassungsmöglich-
keiten. 

Umgesetzt wurde der Dirtpark von der Firma Eu-
gen Mezger aus Hüttlingen, die dafür Erdmaterial 
aus Aushub der Gemeinde dafür verwendet hat. 

Im Januar hatten die Gemeinderatsfraktionen sich 
per Anträge für einen Dirtpark ausgesprochen. 
Nach einer Standortsuche und Abwägung fiel die 
Entscheidung für das Wiesenstück zwischen  
Albanus und dem Wohngebiet Heiligenwiesen. In 
die Standortsuche waren auch der Naturschutz-
beauftragte und das Landratsamt Ostalbkreis in-
volviert. 

Die Kosten lagen bei 5000 Euro, allein für Arten-
schutzgutachten wurden 2500 Euro aufgewendet. 

Die Anlage kann genutzt werden:
Montags bis samstags von 8.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, spätestens 
bis 22.00 Uhr. Sonntags von 9.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, spätestens 
bis 22.00 Uhr.

Wir freuen uns, dass der Dirtpark seit Eröffnung sehr gut angenommen wird und 
wünschen unfallfreies Fahren. 

Dirtpark in den Benzenwiesen eröffnet
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Heiraten 
bei Kerzenschein 
im Advent

im Forum
Machen Sie Ihre standes-
amtliche Trauung zu 
einem besonderen 
Höhepunkt.

Für Ihr Ja-Wort bieten wir 
im Dezember eine 
besonders, romantische 
Kulisse. Unser Forum wird 
mit unzähligen Kerzen 
beleuchtet sein und der 
Blick kann zur Ortsmitte 
zum festlich beleuchteten 
Weihnachtsbaum 
schweifen.

Candle-Light-
Trauungen

am Freitag, 3. Dezember und am Samstag, 4. Dezember sowie am Freitag, 10. Dezember 
und Samstag, 11. Dezember, jeweils zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. 

Wir trauen Sie
Bitte beachten Sie, dass wir uns, bezüglich 
der zulässigen Gästezahl, zu der an diesem 
Termin geltenden Corona-Verordnung halten 
müssen.

Anfragen bitte an das Standesamt, 
Frau Bauhammer, Telefon 07361 9778-14, 
christina.bauhammer@huettlingen.de 
damit nicht nur über den Termin und die 
Uhrzeit, sondern auch über die im jeweils vor-
liegenden Fall erforderlichen Papiere und Ur-
kunden gesprochen werden kann.

Weitere Informationen zur Eheschließung 
auf unserer Homepage www.huettlingen.de → 

Gemeinde →  Dienstleistungen von A-Z → E
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
Telefon: 0 73 61/97 78-0, Telefax: 0 73 61/7 12 20
E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

Besen2Go 

 

Essen mit Vorbestellung 
Vorbestellung unter der Tel. 07361 / 977840 

am Mittwoch  13.10.21  18:00 – 20:00 Uhr  
am Donnerstag 14.10.21  18:00 – 20:00 Uhr 
am Montag   18.10.21  18:00 – 20:00 Uhr 
 

Abholung 
Am Feuerwehrhaus Hüttlingen 

Freitag   22.10.21   17:00 – 19:00 Uhr 
Samstag   23.10.21   17:00 – 19:00 Uhr 
 

Ausgabe alle 20min (17:00, 17:20, 17:40,…). Wunschzeit kann bei der 
Vorbestellung angegeben werden. 
 

 

Die Gerichte werden in einer kompostierbaren Essensbox 
bereitgestellt. Bitte keine eigenen Frischhalteboxen mitbringen. 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Feuerwehr Hüttlingen 

Flasche 

Rot/Weißwein/Weißherbst 
8,- € 

Barrierefrei: Umbau der 
Bushaltestellen beginnt
– Goldshöfer Straße 
halbseitige Sperrung 
ab Montag, 18. Oktober

Begonnen wird mit dem beidseitigen 
Umbau der Bushaltestellen in der Golds-
höfer Straße. Dafür wird die Goldshöfer 
Straße jeweils zeitweise halbseitig ge-
sperrt sein.

Bitte achten Sie auf die Beschilderung: 
Vorfahrt haben immer die Fahrzeuge, die 
den Kreisverkehr verlassen haben. 
Fußgänger bitten wir am Kreisel die Stra-
ße zu queren. 

Anfang des Jahres hat der Gemeinderat 
den Planungs-, Bau- und Ausschrei-
bungsbeschluss für den barrierefreien 
Umbau der Bushaltestellen in Hüttlingen 
und Teilorten gefasst. Die Maßnahmen 
sind bis 2024 umzusetzen. 

Als nächste Haltestelle, die umgebaut 
werden wird, ist die Haltestelle Turnstra-
ße vorgesehen. 

Teilweise sind unsere Bushaltestellen 
bereits barrierefrei, etwa in Niederalfin-
gen und in der Wasseralfinger Straße. 
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Wir sammeln gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Decken und 

Bettwäsche. Der Erlöse kommt Partnerschaftsprojekten und 

Bildungsvorhaben in aller Welt zugute.
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Stu$gart,	  23.08.2021	  	  SPERRVERMERK	  

Vorbefragung	  zur	  Gebäude-‐	  und	  Wohnungszählung	  in	  Baden-‐
Wür8emberg	  ab	  September	  2021

Im	   Jahr	   2022	   wird	   in	   Deutschland	   der	   nächste	   Zensus	   durchgeführt.	   Der	   Zensus	   beinhaltet	   eine	   Volks-‐,
Gebäude-‐	  und	  Wohnungszählung	  und	  wird	   in	  allen	  Mitgliedsstaaten	  der	  EU	  turnusmäßig	  durchgeführt.	  Mit
dieser	  staPsPschen	  Erhebung	  wird	  ermi$elt,	  wie	  viele	  Menschen	  in	  Deutschland	  leben,	  wie	  sie	  wohnen	  und
arbeiten.	   Viele	   Entscheidungen	   in	   Bund,	   Ländern	   und	   Gemeinden	   beruhen	   auf	   Bevölkerungs-‐	   und
Wohnungszahlen.	   Um	   verlässliche	   Basiszahlen	   für	   Planungen	   zu	   haben,	   ist	   eine	   regelmäßige
Bestandsaufnahme	  der	  Einwohnerzahl	  notwendig.

Bereits in	  diesem	  Jahr	  nimmt	  das	  StaPsPsche	  Landesamt	  Baden-‐Wür$emberg	  im	  Rahmen	  der Vorbefragung
zur	   Gebäude-‐	   und	   Wohnungszählung	   (GWZ)	   für	   den	   Zensus	   2022	   Kontakt	   mit einem	   Teil	   der
Eigentümerinnen	  und	  Eigentümern	  bzw.	  Verwaltungen von	  Gebäuden	  mit	  Wohnraum	  bzw.	  Wohnungen	  in
Baden-‐Wür$emberg	  auf.	  Diese	  Vorbefragung	  dient	  der	  Überprüfung	  der	  vorliegenden	  Daten	  zu	  Gebäuden
und	  Eigentumsverhältnissen	  hinsichtlich	  Qualität	  und	  Aktualität.	  So	  wird	  sichergestellt,	  dass	  die	  Angaben	  zu
den	  auskunYspflichPgen	  Personen	  sowie	  zu	  den	  Gebäuden	  und	  Wohnungen	  zur	  GWZ	  im	  Jahr	  2022	  korrekt
vorliegen	   und	   die	   Belastung	   aller	   Beteiligten	   dadurch	   minimiert	   wird.	   Die	   Entscheidung	   bezüglich	   der
Auswahl	  der	  AuskunJspflichMgen	   zur Vorbefragung	  2021	  hängt	  von	  Struktur	  und	  Aktualität	  der	  Daten	  ab,
die	  dem	  StaPsPschen	  Landesamt	  Baden-‐Wür$emberg	  vorliegen.

Ca.	  1	  Mio.	  ausgewählte	  Eigentümerinnen	  und	  Eigentümer	  bzw.	  Verwaltungen	  erhalten	  im	  September	  2021
ein	   Anschreiben	  mit	   Zugangsdaten	   zu	   einem Online-‐Fragebogen	   und	  werden	  gebeten	  AuskünYe	   zu	   Ihrem
Gebäude	  oder	  Ihrer	  Wohnung	  zu	  erteilen.	  Die	  maximal	  11	  Fragen	  der	  Vorbefragung	  2021	  können	  schnell	  und
einfach	  beantwortet	  werden.	  Dies	  nimmt	  nur	  etwa	  5-‐10	  Minuten	  in	  Anspruch.	  Wer	  zur	  Vorbefragung	  2021
kein	  Schreiben	  erhält,	  wird	  erst	   zur	  GWZ	  2022	  befragt.	  Die	  GWZ	  2022	  wird	  als	  flächendeckende	  Erhebung
durchgeführt,	   bei	   der	   Eigentümerinnen	  und	  Eigentümer	  bzw.	  Verwaltungen	  aller	  Gebäude	  mit	  Wohnraum
und	  Wohnungen	  befragt	  werden.

1. Lesen	  Sie	  mehr	  unter	  h$ps://www.zensus2022.de/DE/Wer-‐wird-‐befragt/Vorbefragung-‐gebaeude-‐

und-‐wohnungszaehlung.html	  

Die	   gesetzlichen	   Grundlagen für	   die	   Datenerhebung	   sind	   das	   BundesstaPsPkgesetz	   (BStatG),	   das
Zensusvorbereitungsgesetz	   (ZensVorbG	   2022)	   und	   das	   Zensusgesetz	   (ZensG	   2022).	   Nach	   §	   24	   des
Zensusgesetzes	  besteht	  AuskunYspflicht.	  Für	  das	  StaPsPsche	  Landesamt	  Baden-‐Wür$emberg	  hat	  der	  Schutz
personenbezogener	   Daten	   höchste	   Priorität.	   Die	   Online-‐Datenübermi$lung	   erfolgt	   verschlüsselt.	   Die
gewonnenen	   Daten	   werden	   ausschließlich	   für	   staPsPsche	   Zwecke	   genutzt,	   Rückschlüsse	   auf	   einzelne
Personen	  oder	  die	  Weitergabe	  von	  Daten	  an	  Dri$e	  sind	  ausgeschlossen.	  

Vorbefragung zur  
Gebäude- und  

Wohnungszählung in Baden-Württemberg  
ab September 2021
Im Jahr 2022 wird in Deutschland der nächste Zensus durchge-
führt. Der Zensus beinhaltet eine Volks-, Gebäude- und Woh-
nungszählung und wird in allen Mitgliedsstaaten der EU turnus-
mäßig durchgeführt. Mit dieser statistischen Erhebung wird 
ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie woh-
nen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und 
Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. 
Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine re-
gelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig.
Bereits in diesem Jahr nimmt das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg im Rahmen der Vorbefragung zur Gebäude- und 
Wohnungszählung (GWZ) für den Zensus 2022 Kontakt mit ei-
nem Teil der Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Verwal-
tungen von Gebäuden mit Wohnraum bzw. Wohnungen in Ba-
den-Württemberg auf. Diese Vorbefragung dient der Überprüfung 
der vorliegenden Daten zu Gebäuden und Eigentumsverhältnis-
sen hinsichtlich Qualität und Aktualität. So wird sichergestellt, 
dass die Angaben zu den auskunftspflichtigen Personen sowie 
zu den Gebäuden und Wohnungen zur GWZ im Jahr 2022 korrekt 
vorliegen und die Belastung aller Beteiligten dadurch minimiert 
wird. Die Entscheidung bezüglich der Auswahl der Auskunfts-

DER EKO-ENERGIEBERATER 
KOMMT ZU IHNEN INS RATHAUS! 

Sie erhalten am 26.10.2021 von 15:00 - 18:00 Uhr  
im Rathaus der Gemeinde Hüttlingen, eine kostenlose und 

unabhängige energetische Erstberatung zu den Themen 

Energieeinsparung, Gebäudeneubau und -sanierung,  

Modernisierung von Heizung und Lüftung, Förder- und  

Zuschussmöglichkeiten sowie zum Einsatz von erneuerbaren 

Energien. Hierfür steht Ihnen der Energieberater des EKO als 

kompetenter Ansprechpartner, auch zu den gesetzlichen  

Vorschriften, zur Verfügung. 

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten unter: 

Telefon 07173 / 185516 

 

Diese Beratung findet in Kooperation mit der  

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg statt. 

www.energiekompetenzostalb.de 

 

Amtliche Bekanntmachungen
pflichtigen zur Vorbefragung 2021 hängt von Struktur und Ak-
tualität der Daten ab, die dem Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg vorliegen.
Ca. 1 Mio. ausgewählte Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. 
Verwaltungen erhalten im September 2021 ein Anschreiben mit 
Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen und werden ge-
beten Auskünfte zu ihrem Gebäude oder ihrer Wohnung zu er-
teilen. Die maximal 11 Fragen der Vorbefragung 2021 können 
schnell und einfach beantwortet werden. Dies nimmt nur etwa 
5-10 Minuten in Anspruch. Wer zur Vorbefragung 2021 kein 
Schreiben erhält, wird erst zur GWZ 2022 befragt. Die GWZ 2022 
wird als flächendeckende Erhebung durchgeführt, bei der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer bzw. Verwaltungen aller Gebäude 
mit Wohnraum und Wohnungen befragt werden.

Lesen Sie mehr unter: 
https://www.zensus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Vorbefra-
gung-gebaeude-und-wohnungszaehlung.html 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Datenerhebung sind das 
Bundesstatistikgesetz (BStatG), das Zensusvorbereitungsgesetz 
(ZensVorbG 2022) und das Zensusgesetz (ZensG 2022). Nach  
§ 24 des Zensusgesetzes besteht Auskunftspflicht. Für das Statis-
tische Landesamt Baden-Württemberg hat der Schutz personen-
bezogener Daten höchste Priorität. 
Die Online-Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt. Die gewon-
nenen Daten werden ausschließlich für statistische Zwecke ge-
nutzt, Rückschlüsse auf einzelne Personen oder die Weitergabe 
von Daten an Dritte sind ausgeschlossen.
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Gemeinderatssitzung  
am Donnerstag, 21. Oktober 2021
Am 21.10.2021, findet um 17.00 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt.

Tagesordnung:
 1. 17.00 Uhr
  Besichtigung – Alemannenschule 
  – Stand der Sanierung

2.  ab 18.00 Uhr im Forum
  Bauvorhaben:
  2.a.  Bekanntgabe der Erteilung des Einvernehmens von Bau-

gesuchen durch Bürgermeister Günter Ensle
  2.b.  Neubau Abstellraum auf die bestehende Garage, Hölder-

linweg 22
  2.c.  Erstellung von Bürocontainern, Goldshöfer Straße 101
  2.d.  Errichtung eines Lagergebäudes aus zwei Bürocontainern, 

Waiblinger Straße 6

3.  Schulentwicklung Alemannenschule/Ganztagesschule
  – Neubau einer Mensa, Genehmigung der Planung

4.  Gesamtsanierung Alemannenschule Hüttlingen
  4.a. BA 2022 – Vergaben
  4.b. BA 2021/2022 – Südgebäude - Vergaben
  4.c. BA 2021 - Information

5.  Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke ab dem 
11.11.2022

6.  Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der Gemeinde 
Hüttlingen vom 17.02.2011, zuletzt geändert am 22.10.2020

  – Kalkulation und Festsetzung der Abwassergebühren

7.  Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) der 
Gemeinde Hüttlingen

  – Kalkulation und Festsetzung der Wasser-Verbrauchsgebühren

8.  Bebauungsplan „Ecke Aalener Straße/Wöhrstraße“ in den 
Planbereichen 4001, 4002 und 4003 Plannummer 4001/3 
Aalen/Unterkochen und Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten für das Bebauungsplangebiet Plannummer 4001/3 und 
Änderung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsge-
meinschaft im Bereich Aalener Straße/Wöhrstraße (79. FNP-
Änderung)

  – Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen gem. § 3 (2) 
BauGB

  –  Satzungsbeschlüsse gem. § 10 (1) BauGB und § 74 (6) LBO
  –  Feststellungsbeschluss FNP

9.  Änderung des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungs-
gemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen im Bereich „Hasen-
weide - Süd“ in der Gemeinde Essingen (95. FNP-Änderung)

  – Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB

10. Grundstücksangelegenheiten

11. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse nach § 35 
Abs. 1 GemO

12. Bekanntgaben und Verschiedenes

Zu dieser Sitzung ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Bei der Gemeinde Hüttlingen (rund 6.100 Einwohner) ist ab 
01.02.2022 die Stelle eines/ einer

Sachbearbeiters/Sachbearbeiterin (m/w/d)  
in Vollzeit

in der Kämmerei zu besetzen. Die Besetzung der Stelle kann 
sowohl im Beamten- als auch im Angestelltenverhältnis (nach 
den Maßgaben des TVöD) erfolgen.  

Das Aufgabengebiet umfasst neben allgemeinen Kämmerei-
aufgaben und der Zuarbeit für die Amtsleitung schwerpunkt-
mäßig folgende Bereiche:

• Anlagenbuchhaltung
• Umsatzsteuer (§ 2b UStG)
• Gewerbesteuer
• Hundesteuer
• Vergnügungssteuer
• Satzungsrecht 

Änderungen des Aufgabengebietes - auch zu einem späteren 
Zeitpunkt - bleiben vorbehalten. 

Gesucht wird ein/e flexible/r Mitarbeiter/in mit Freude am 
Umgang mit Zahlen und Kalkulationen sowie dem notwendigen 
Durchsetzungsvermögen und Geschick im Umgang mit Bürgern. 
Erfahrungen im genannten Aufgabengebiet sowie den ein-
schlägigen EDV-Programmen sind wünschenswert. Idealerweise 
haben Sie Erfahrung mit der Finanzsoftware „Infoma“. 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
mit der Möglichkeit, sich selbstständig einzubringen. Eine um-
fassende Einarbeitung sowie regelmäßige Fortbildungen wer-
den garantiert. 

Die Stelle ist gut für Absolventen der Hochschulen für öffentli-
che Verwaltung geeignet. Eine Besetzung im Angestelltenver-
hältnis nach den Vorgaben des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) ist bei gleicher fachlicher Eignung ebenfalls 
möglich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis spätestens 31.10.2021 an das Bürgermeisteramt Hüttlingen, 
Personalamt, Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen oder per E-Mail 
an andrea.weker@huettlingen.de. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Bolz (07361/9778-21) 
sowie Herr Bölstler (07361/9778-24) gerne zur Verfügung.

Recycling
Mülltermine
Hüttlingen
18.10. Gartentonne
18.10. Bioabfall

Niederalfingen
18.10. Bioabfall
19.10. Gartentonne

Sulzdorf
18.10. Gartentonne
18.10. Bioabfall

Seitsberg
18.10. Gartentonne
18.10. Bioabfall

Hundehaufen nicht auf 
Straßen, Gehwegen,  

in Grün- und Erholungsanlagen  
oder in fremden Vorgärten!
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (Notfallpraxis)
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Mi. 13:00/22:00 Uhr, Fr. 16:00/22:00 Uhr , Sa., So. u. Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8:00 Uhr/22:00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13:00/22:00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8:00/22:00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden Sie sich bitte 
an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg:
http://www.kzvbw.de/

 

Lebensrettung vor Ort
Standorte Automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und
Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 0 73 61/97 09 00

Polizeiposten Wasseralfingen 9 79 60

Hebammen
Frau Waltraud Hofmann, Stettiner Str. 7, Hüttlingen, Tel. 7 61 37
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4 90 81 15

DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen
Bachstr. 12, Tel. 07361/633010
Über diese Telefonnummer erreichen Sie unsere diensthabenden Mit-
arbeiter/-innen sowohl an den Wochentagen als auch am Wochenende. 
Das Sekretariat ist an folgenden Wochentagen besetzt:
Montag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr; 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Seniorenbeauftragte Kerstin Friedenberg
Beratungszeiten:  mittwochs von 14.00 - 16.00 Uhr und 
  donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon 01 57/39 34 50 56, E-Mail: Servicestelle.huettlingen@gmx.de

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Hallgarten 14, 73453 Abtsgmünd, Tel. 07366/ 9633-0, Fax 07366/9633-29
E-Mail: info@sst-abtsgmuend.de, www.sozialstation-abtsgmuend.de
Sie erreichen die diensthabende Schwester unter Tel. 07366/9633–0. 
Montag bis Freitag ist unser Büro von 8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Die Mit-
arbeiter der Sozialstation Abtsgmünd beraten Sie gerne in allen Fragen 
zur Pflege zu Hause. 

Apothekennotdienstplan
Stadt-Apotheke Aalen-Wasseralfingen
von 16.10.2021, 8.30 Uhr bis 17.10.2021, 8.30 Uhr
Karlsplatz 20, Tel. 07361/7 17 28

www.aerztehaus-wasseralfingen.de
Apotheke Dr. Jäger Aalen
von 17.10.2021, 8.30 Uhr bis 18.10.2021, 8.30 Uhr
Gmünder Str. 4, Tel. 07361/6 25 87, www.apo-Jaeger.de
Apotheke im Kaufland Ellwangen
von 18.10.2021, 8.30 Uhr bis 19.10.2021, 8.30 Uhr
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, Tel. 07961/9 05 10
www.apotheke-ellwangen.de
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat
von 18.10.2021, 8.30 Uhr bis 19.10.2021, 8.30 Uhr
Ebnater Hauptstr. 44, Tel. 07367/44 54, www.haertsfeld-apo.de
Kochertal-Apotheke Oberkochen
von 19.10.2021, 8.30 Uhr bis 20.10.2021, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 16, Tel. 07364/76 66, www.kochertal-apotheke.de
Marien-Apotheke Ellwangen
von 19.10.2021, 8.30 Uhr bis 20.10.2021, 8.30 Uhr
Marienstr. 13, Tel. 07961/35 25, www.marien-apotheke-ellwangen.de
Apotheke am ZOB Aalen
von 20.10.2021, 8.30 Uhr bis 21.10.2021, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 32, Tel. 07361/6 90 20, www.apo-zob.de
Apotheke am Markt Westhausen
von 21.10.2021, 8.30 Uhr bis 22.10.2021, 8.30 Uhr
Dalkinger Str. 6, Tel. 07363/95 34 44, www.schwabengesundheit.de
Rems-Apotheke Essingen
von 21.10.2021, 8.30 Uhr bis 22.10.2021, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 33, Tel. 07365/51 15
Apotheke im Facharztzentrum Aalen
von 22.10.2021, 8.30 Uhr bis 23.10.2021, 8.30 Uhr
Weidenfelder Str. 1, Tel. 07361/55 98 33
www.apotheke-im-facharztzentrum.de
Marien-Apotheke Unterkochen
von 23.10.2021, 8.30 Uhr bis 24.10.2021, 8.30 Uhr
Rathausplatz 8, Tel. 07361/8 82 13, www.marien-apotheke-aalen.de
Nepomuk-Apotheke
von 23.10.2021, 8.30 Uhr bis 24.10.2021, 8.30 Uhr
Nikolaistr. 12, Tel. 07961/90 40 70, www.nepomuk-ellwangen.de
Stadt-Apotheke Aalen-Wasseralfingen
von 24.10.2021, 8.30 Uhr bis 25.10.2021, 8.30 Uhr
Karlsplatz 20, Tel. 07361/7 17 28, www.aerztehaus-wasseralfingen.de

Bereitschaftsdienste


